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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Bevor der Nationalrat in der Sommersession über die Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Aeschi (svp, ZG) zur Einführung eines Verordnungsvetos
debattierte, hatte sich der Bundesrat in die Diskussion eingebracht. In ihrer
Stellungnahme beantragte die Regierung, nicht auf das Geschäft einzutreten. Sie
machte dabei geltend, dass dem Parlament bereits wirksame Instrumente (Motion,
parlamentarische Initiative, Konsultationsrechte) zur Verfügung stünden, um Einfluss
auf die Verordungsgebung des Bundesrats zu nehmen. Ein Veto würde hingegen nicht
nur zu Verzögerungen führen, sondern sei – weil es die Gewaltenteilung verletze – auch
verfassungswidrig. Im Falle eines Eintretens verlangte der Bundesrat Ausnahmen etwa
im Falle völkerrechtlicher Verpflichtungen, für Verordnungen rein technischen Inhalts
oder für Verordnungen zur Wahrung der inneren oder äusseren Sicherheit. Zudem
seien Verordnungen auszunehmen, die bei dringlichen Bundesgesetzen erlassen
werden müssen. In seiner Stellungnahme äusserte sich der Bundesrat zudem zu den
verschiedenen Anträgen der von der SPK-NR ausgearbeiteten Vorlage. 

Der Entwurf der SPK-NR sieht vor, dass ein Drittel der Mitglieder eines Rates innerhalb
von 15 Tagen nach deren Veröffentlichung gegen Verordnungen des Bundesrats ein Veto
einlegen kann. Nach höchsten 60 Tagen muss die verantwortliche Kommission über den
Antrag befinden. Lehnt sie diesen ab, ist er erledigt; stimmt sie ihm zu, wird er von den
Räten in der nachfolgenden ordentlichen Session behandelt. Diese entscheiden dann,
ob eine Verordnung der Ansicht des Gesetzgebers widerspricht und folglich neu
verfasst werden muss oder nicht. Ziel sei es, dem Eindruck zu begegnen, dass die
Umsetzung von vom Parlament beschlossenen Gesetzen durch die bundesrätlichen
Verordnungen nicht immer dem Willen des Gesetzgebers entsprächen. Das Veto hätte
so also auch präventive Wirkung, warb Kommissionssprecher Matthias Jauslin (fdp, AG)
in der Eintretensdebatte für die Vorlage. 
Diese Eintretensdebatte wurde ziemlich ausführlich geführt und machte die
Kontrahentinnen und Kontrahenten sichtbar, die sich insbesondere am zentralen
Element der Gewaltenteilung rieben. Die vom Bundesrat unterstützte, gegen Eintreten
optierende Minderheit, bestehend aus den geschlossen stimmenden Fraktionen der SP
und der GP sowie aus Minderheiten der CVP- und der FDP-Fraktion, erachtete das Veto
gegen Verordnungen als Instrument, mit dem die Teilung der Gewalten je nach Lesart
«geritzt» oder gar «verletzt» werde. Die gesetzgebende Gewalt dürfe sich nicht in die
technische Arbeit der vollziehenden Gewalt einmischen, wurde argumentiert. Angelo
Barrile (sp, ZH) warnte mit Blick auf die Vernehmlassungsantworten, in denen sich die
«Lobbys» für ein Verordnungsveto ausgesprochen hätten, dass der Einfluss von
Interessenorganisationen mit dem neuen Instrument auch auf die Umsetzung von
Gesetzen ausgedehnt würde. Die Minderheit verwies zudem auf das «Verzögerungs-
und Blockadepotenzial» des Verordnungsvetos, so etwa Nadine Masshardt (sp, BE). Das
Veto lade zudem dazu ein, politisch zu taktieren, und erteile keinen Auftrag, weil man
mit ihm Verordnungen nur ablehnen oder gutheissen könne, monierte Marianne Streiff-
Feller (evp, BE) für die Minderheit der CVP-Fraktion. Und Balthasar Glättli (gp, ZH) wies
darauf hin, dass das Parlament mit der parlamentarischen Initiative ja ein viel stärkeres
Instrument habe, selber Gesetze zu verfassen. Die Mehrheit beharrte hingegen darauf,
dass der Bundesrat sich mit Verordnungen immer wieder dem Willen des Souveräns
widersetze. Wirklich stossende Abweichungen der Gesetzgebung durch Verordnungen
müssten darum sozusagen mittels «Notbremse» verhindert werden können, so Beat
Flach (glp, AG) für die GLP-Fraktion. Es handle sich um ein staatsrechtliches
Experiment, auf das man sich einlassen und das man diskutieren solle. Es gehe nicht um
die Frage, ob dieser Vorstoss verfassungskonform sei oder nicht – nahm Gregor Rutz
(svp, ZH) für die SVP-Fraktion Stellung –, sondern um den Schutz der Verfassung selber.
Man habe zwar kein Verfassungsgericht, aber die Kontrolle gegen ein Gesetz könne
mittels Referendum wahrgenommen werden. Dies sei nun aber bei Verordnungen eben
nicht möglich. Heute stamme ein Drittel aller Regelungen aus Verordnungen und
lediglich 12 Prozent aus Gesetzen. Deshalb sei ein Korrekturinstrument dringend. Für
die FDP-Fraktion ergriff schliesslich Kurt Fluri (fdp, SO) das Wort: Es sei wichtig, zu
sehen, dass das Veto kassatorisch sei. Es gehe eben gerade nicht darum, neue
Regelungen zu diskutieren oder anzustossen – was mit den parlamentarischen
Anstossinstrumenten mitunter Jahre dauere –, sondern einzig darum, den Bundesrat

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.06.2019
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aufzufordern, Gesetze im Sinne des Parlaments und nicht «seinen eigenen Willen»
umzusetzen. Fluri ging zudem auf die Erfahrungen in seinem Kanton Solothurn ein, der
ein Verordnungsveto kennt. In den 30 Jahren zwischen 1988 und 2018 sei lediglich
gegen 77 von 1115 Verordnungen ein Veto eingelegt worden, acht dieser beanstandeten
Verordnungen seien von der Regierung zurückgezogen und etwa jede fünfte korrigiert
worden. Es könne – zumindest im Kanton Solothurn – nicht von systematischer
Blockade gesprochen werden. Bundeskanzler Walter Thurnherr äusserte sich am
Schluss der Eintretensdebatte im Namen des Bundesrats und warnte vor der
Vermischung der Gewalten und einem unverhältnismässigen Aufwand. Zudem fehle aus
Sicht der Regierung die verfassungsmässige Grundlage für das neue Instrument. Mit 115
zu 64 Stimmen wurde dann – aufgrund der Positionen der einzelnen Fraktionen eher
wenig überraschend – Eintreten beschlossen. 
Bei der Detailberatung wurden alle Vorschläge des Bundesrates für zusätzliche
Ausnahmen abgelehnt.Auch ein Minderheitsantrag der SVP, wonach nicht die
Kommissionsmehrheit das letzte Wort haben soll, sondern ein Minderheitsantrag auch
im Rat diskutiert werden sollte, fand keine Mehrheit. Es soll also die Kommission
beziehungsweise deren Mehrheit sein, die entscheidet, ob über einen Antrag auf ein
Veto abgestimmt wird oder nicht. Das gleiche Schicksal der Ablehnung ereilte ein
Minderheitsantrag der SP, mit dem die Erläuterungen zu den Verordnungen im
Bundesblatt hätten veröffentlicht werden sollen. Alle weiteren Minderheitsanträge, mit
denen Ausnahmen geschaffen werden sollten, lehnte die Ratsmehrheit ab. Mit ein
Grund dafür war wohl das von Kommissionssprecher Jauslin vorgebrachte Argument,
dass hier ein neues Instrument geschaffen werde und man zuerst Erfahrungen sammeln
müsse, um dann vielleicht später in einzelnen Bereichen Ausnahmen zu schaffen. In der
Gesamtabstimmung erhielt die unveränderte Vorlage der SPK-NR 113 Stimmen. Die 67
Gegenstimmen stammten von allen anwesenden GP- (11) und SP-Mitgliedern (40) sowie
von 10 Mitgliedern der FDP- und 6 der CVP-Fraktion. Sechs der acht Grünliberalen
enthielten sich der Stimme. Damit ging die Vorlage an den Ständerat. 1

Parlamentsorganisation

Zur letzten offiziellen Aufgabe des Alterspräsidenten nach eidgenössischen Wahlen
gehört die Organisation der Wahl des Nationalratspräsidenten oder der
Nationalratspräsidentin. 2015 oblag diese Aufgabe Luzi Stamm (svp, AG). Zur Wahl
vorgeschlagen war die Vizepräsidentin von 2014, Christa Markwalder (fdp, BE), die
offiziell von allen Fraktionen unterstützt wurde. Von den 199 eingelangten Wahlzetteln
stand auf 159 der Name der Freisinnigen. 14 Wahlzettel blieben leer, zwei waren
ungültig, zwölf gingen an den Parteikollegen Christian Wasserfallen – der Markwalder
2013 in der FDP-internen Ausmarchung unterlegen war – und 12 Stimmen fielen auf
Diverse. Markwalder bedankte sich in einer Rede für die Wahl. Sie wolle ihr Präsidialjahr
unter das Motto "Respekt" stellen. Sie zog einen Vergleich zwischen Politik und Musik:
Es gelte den richtigen Ton zu treffen, taktvoll zu sein und Disharmonien zu korrigieren.
Um diese Metapher zu unterstreichen, spielte Markwalder zusammen mit Kathrin
Bertschy (glp, BE), Maja Ingold (evp, ZH) und Balthasar Glättli (gp, ZH), die zusammen das
Bundeshausquartett bilden, einen Walzer von Antonin Dvorak. Dass ein "Miliz-
Streichquartett" aus vier verschiedenen Parteien die Legislatur eröffne – so Markwalder
weiter – symbolisiere das Zusammenspiel, dass auch in der Politik essenziell sei. 
In der Presse wurde die 40-jährige Markwalder als gut vernetzte Aussenpolitikerin
beschrieben. Sie sitzt seit ihrem 28. Lebensjahr im Nationalrat und steht für eine enge
Verbindung zwischen der Schweiz und der EU ein. Acht Jahre lang war sie Präsidentin
der Neuen Europäischen Bewegung Schweiz (Nebs), die einen EU-Beitritt anstrebt.
Immer wieder wurde auch die so genannte "Kasachstan-Affäre" beschrieben, bei der
die Bernerin mit "einem blauen Auge davongekommen" sei (NZZ). Dass ihr die Sache
kaum geschadet hat, bewies nicht nur ihre Wiederwahl im Oktober 2015, sondern auch
die Wahl zur Nationalratspräsidentin, die die Krönung ihrer Karriere darstelle (AZ), auch
wenn die 159 Stimmen ein vergleichsweise "mässiges Resultat" ergäben (TA). 
Mit der Wahl von Christa Markwalder zur Nationalratspräsidentin und der gleichzeitigen
Wahl von Raphaël Comte (fdp, NE) zum Ständeratspräsidenten sowie von Johann
Schneider-Ammann zum Bundespräsidenten, waren die höchsten Ämter der
Eidgenossenschaft 2015 ganz in den Händen der FDP – 2014 war die SP Nutzniesserin
dieser aufgrund von Rotation allerdings eher zufälligen Konstellation. 
Zum ersten Vizepräsidenten wurde Jürg Stahl (svp, ZH) gewählt. Er erhielt 163 von 181
gültigen Stimmen. Von den 192 eingelangten Wahlzetteln waren neun leer, zwei ungültig
und 18 enthielten diverse andere Namen. Der Sitz des zweiten Vizepräsidenten wird
2015 von Dominique de Buman (cvp, FR) besetzt. Der Freiburger Christdemokrat konnte
107 Stimmen auf sich vereinen. Von den lediglich noch 153 eingelangten Wahlzetteln

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 30.11.2015
MARC BÜHLMANN
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blieben 20 leer und auf 26 standen andere Namen als de Buman. 2

Weil die Mehrheit der SPK-NR die parlamentarische Initiative der Grünen Fraktion, die
eine Veröffentlichung von Tages-Zugangsbewilligungen verlangt, abgelehnt hatte,
musste sich die grosse Kammer in der Frühjahrssession dem Thema annehmen. Zwar
werde über die Personen Buch geführt, die von den Parlamentsmitgliedern eine
eintägige Zugangsbewilligung erhalten – so die Ausführungen des Fraktionssprechers
Balthasar Glättli (gp, ZH) – aber diese Buchführung werde eben nicht öffentlich
gemacht. Dadurch könnten kluge Lobbyistinnen und Lobbyisten „unter dem Radar der
Transparenzanforderungen“, wie sie aktuell diskutiert würden, durchschlüpfen. Die
Sprecherin (Roberta Pantani, lega, TI) bzw. der Sprecher (Matthias Jauslin, fdp, AG) der
Mehrheit der SPK-NR verwiesen in ihren Ausführungen auf die parlamentarische
Initiative Berberat (sp, NE), mit der bereits mehr Transparenz bei der Lobbyarbeit
angestrebt werde. Die von den Grünen geforderte Idee sei sehr schwierig umzusetzen,
da für jede Besucherin und jeden Besucher abgeklärt werden müsste, ob er lediglich
Gast oder tatsächlich Lobbyistin oder Lobbyist sei. Mit der von der Pa.Iv. Berberat
angestrebten Akkreditierung sei das Problem besser in den Griff zu kriegen. Die
Ratsmehrheit von 112 Stimmen, die 53 Gegenstimmen bei 2 Enthaltungen
gegenüberstand, folgte dieser Argumentation und versenkte den Vorstoss der Grünen
Fraktion. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.03.2017
MARC BÜHLMANN

In der Wintersession stand die Sammelvorlage für die sechs parlamentarischen
Initiativen zu verschiedenen Änderungen des Parlamentsrechts im Nationalrat auf dem
Sessionsprogramm. Die verschiedenen Vorstösse und eine Reihe von weiteren Anliegen
der beiden SPK verlangten Änderungen im Parlamentsgesetz, in der
Parlamentsverwaltungsverordnung und im Geschäftsreglement des Nationalrats.
Hauptsächlich ging es um drei bedeutende Aspekte, nämlich die Erweiterung der
Offenlegungspflichten der Ratsmitglieder (Block 1), die Ermöglichung einer
Veröffentlichung von Kommissionsunterlagen (Block 2) und die Regelung der
Zugänglichkeit von Kommissionsprotokollen für alle Ratsmitglieder und deren
persönliche Mitarbeiter (Block 3). 

Eintreten war umstritten. Barbara Steinemann (svp, ZH) gab zu Protokoll, dass die SVP
keinen generellen Handlungsbedarf sehe. Zudem sei das Problem einer Sammelvorlage,
dass man auch zu schlechten Punkten ja oder aber zu guten Punkten nein sagen müsse.
Es würden zahlreiche, nicht miteinander vereinbare Punkte vermischt, mit denen aber
weder die Effizienz gesteigert noch Kosten eingespart würden, weshalb gar nicht auf
die Vorlage eingetreten werden solle. Auch die BDP-Fraktion hatte Nichteintreten
beschlossen. Bernhard Guhl (bdp, AG) führte aus, dass es sich hier um eine
Wohlstandvorlage handle. Kein einziger der verschiedenen Aspekte sei wirklich nötig für
den Ratsbetrieb. Auch die BDP hätte es, wie die SVP, begrüsst, wenn die einzeln Folge
gegebenen Vorstösse auch einzeln beraten worden wären. Keine der restlichen
Fraktionen war zwar vollumfänglich zufrieden mit der Sammelvorlage – Balthasar Glättli
(gp, ZH) sprach von einem Birchermüesli –, man wolle aber die einzelnen Punkte in der
Detaildiskussion klären. Mit Nichteintreten sei hingegen nichts gewonnen – so der
Tenor. Die grosse Kammer beschloss dann relativ knapp mit 94 zu 80 Stimmen bei 3
Enthaltungen, auf die Vorlagen einzutreten.

Im Block 1 wurde um die Offenlegungspflichten gestritten. Der Kommissionsvorschlag
sah vor, dass jedes Ratsmitglied bei Amtsantritt und auf Jahresbeginn Angaben zur
beruflichen Tätigkeit und – falls relevant – Angaben zum Arbeitgeber machen muss.
Nicht weniger als sechs Minderheitsanträge lagen vor, die ein Festhalten an der
bisherigen Regelung (lediglich Angabe beruflicher Tätigkeit; Minderheit Pfister), eine
Nennung der ehrenamtlichen Tätigkeiten (Minderheit Jauslin) und der Einkünfte daraus
(Minderheit Wermuth), die Eintragung in ein öffentliches Register (Minderheit
Wermuth) oder die Offenlegung während Rats- (Minderheit Barrile) und
Kommissionsdebatten (Minderheit Glättli) forderten. Zu einem teilweise recht
gehässigen Austausch gab zudem ein Antrag von Angelo Barrile (sp, ZH) Anlass, der
verlangt hätte, dass von Krankenkassen angestellte oder bezahlte Ratsmitglieder nicht in
Kommissionen sitzen dürfen, die für die Gesetzgebung im Bereich der
Krankenversicherung zuständig sind. Letztlich hatte mit Ausnahme des Antrags Pfister
keiner der verschiedenen Anträge eine Chance. Somit blieb bezüglich der
Offenlegungspflichten alles beim Alten. 

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.12.2017
MARC BÜHLMANN
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Ein eigentliches Sammelsurium unterschiedlicher Änderungen umfasste Block 2.
Umstritten war hier insbesondere der Vorschlag der SPK, Kommissionsunterlagen
veröffentlichen zu dürfen, die keine schützenswerten Interessen beinhalten. Auch hier
obsiegte letztlich aber der Status Quo, wie er erneut von einer Minderheit Pfister
gefordert wurde. Gerhard Pfister (cvp, ZG) warnte davor, damit einer Untergrabung des
Kommissionsgeheimnisses Vorschub zu leisten. 
Die Kommissionsprotokolle, die mit einem Antrag Rickli hätten veröffentlicht werden
können, bleiben auch in Zukunft geheim. Natalie Rickli (svp, ZH)  hatte in ihrem Antrag
geltend gemacht, dass durch Indiskretion immer wieder Informationen aus den
Kommissionssitzungen an die Öffentlichkeit gelangten. Es sei stossend, dass es sich
dabei jeweils nur um „einen Teil der Wahrheit” handle, wohingegen Protokolle den
ganzen Verlauf einer Sitzung aufzeigen könnten. 
Unbestritten waren im Block 2 die Zuständigkeitserklärung der Redaktionskommission
für die Berichtigung von Erlassen, die nicht der Schlussabstimmung unterstehen, das
Verbot eines Rückkommensantrags, der nicht in unmittelbarem Anschluss an die
Abstimmung gestellt wird und einige Präzisierungen zu Dringlichkeitsklausel,
Abstimmungsverfahren, Fristen bei Volksinitiativen und Anforderungen an die
Botschaften zu Erlassentwürfen. Darüber hinaus soll gesetzlich festgehalten werden,
dass Schlussabstimmungen in beiden Räten gleichzeitig stattfinden müssen. 
Kein Gehör fand die SPK mit ihrem Vorschlag, auf eine Schlussabstimmung bei
Volksinitiativen zu verzichten. Rechtlich bindend und als Stimmempfehlung sei –
entgegen der Usanz des Bundesrates beim Verfassen der Abstimmungsempfehlungen –
die Abstimmung über die Abstimmungsempfehlung zu betrachten; eine
Schlussabstimmung sei bei obligatorischem Eintreten und ohne Gesamtabstimmung
eigentlich nicht angebracht. Ein von der Ratsmehrheit unterstützter Antrag Schilliger,
der einen Antrag des Bundesrates aufnahm, erachtete diese Änderung als unnötig.
Zu reden gab auch der Vorschlag einer Kommissionsminderheit Rutz, die durchsetzen
wollte, dass Sitzungsgelder neu halbtägig ausbezahlt werden sollen. Die vor allem aus
Angehörigen der SVP-Fraktion bestehende Minderheit monierte, dass jemand ein
Taggeld von CHF 440 erhalte, wenn sie oder er lediglich für eine Stunde eine
parlamentarische Initiative in einer Kommission erläutern müsse, was
unverhältnismässig sei. Die Mehrheit des Nationalrates folgte allerdings der
Argumentation der Kommissionsmehrheit, dass diese Idee mit hohem bürokratischen
Aufwand verbunden sei. Das Anliegen zur Neuregelung der
Übernachtungsentschädigung wurde zwar in der Debatte um die Taggelder ebenfalls
angesprochen, diese parlamentarische Initiative wurde aber nicht in die Sammelvorlage
aufgenommen. 
Erfolgreich war die SPK mit ihrem Anliegen zu den Auslandreisen: Neu müssen
Ratsmitglieder Reisen ins Ausland in einem öffentlichen Register aufführen. Nicht offen
gelegt werden müssen dabei Reisen, die auf Einladung von Interessengruppen
durchgeführt werden – ein Antrag einer links-grünen Kommissionsminderheit hatte
hier keine Chance.
Zur Diskussion standen schliesslich zwei Änderungen der Sitzungszeiten. Sowohl die
Streichung des Freitags der letzten Sessionswoche, wie sie von einer
Kommissionsminderheit gefordert worden wäre, als auch der Beginn der Sitzungszeiten
um 8.15 Uhr statt um 8.00 Uhr fanden bei der Mehrheit des Nationalrats kein Gehör. Die
grosse Kammer folgte dem Argument der Kommissionsmehrheit, dass der Freitag in
Anbetracht der dichten Sessionsprogramme nötig sei. Um die Effizienz zu steigern, soll
der letzte Sitzungstag allerdings nicht wie bisher bereits um 11.00 fertig sein, was von
der Minderheit insbesondere als ineffizient moniert worden war, sondern bis 13.00
dauern. Das Argument der besseren Zugverbindungen sowie der Umstand, dass auch
der Ständerat um 8.15 die Sitzungen beginne, verfingen hingegen nicht. Die Mehrheit
des Rates sträubte sich gegen die entsprechende viertelstündige Verschiebung der
Sitzung nach hinten. 

Block 3, mit dem der Zugang von Kommissionsprotokollen für Parlamentsmitglieder
hätte geregelt werden sollen, wurde in Anbetracht der ablehnenden Haltung des
Parlaments gegenüber einer grösseren Transparenz der Kommissionsarbeit zur
Überarbeitung an die SPK-NR zurückgewiesen, die Blöcke 1 und 2 wurden zur Beratung
an den Ständerat übergeben. 4
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Das Büro-NR hiess die vom Büro-SR angebrachte Modifizierung der Motion Frehner
(svp, BS) für einen digitalen Ratsbetriebs mit 9 zu 3 Stimmen bei 1 Enthaltung gut und
empfahl entsprechend die Annahme des veränderten Vorstosses. Die von der Motion
verlangte Umsetzungsfrist sei in der Tat nicht realistisch und der lange Weg zum
papierlosen Ratsbetrieb müsse besser schrittweise gegangen werden. Der Auftrag an
die Verwaltungsdelegation sei deshalb zielführend. 
Dies sah eine Minderheit des Büros allerdings anders: Wie Thomas Aeschi (svp, ZG) für
ebendiese Minderheit im Rat argumentierte, sei das Problem, dass die
Verwaltungsdelegation immer mehr Kompetenzen erhalte. Dies sei auch deshalb
stossend, weil nicht immer alle Fraktionen in diesem Gremium vertreten seien. Die
Parlamentarische Informatik-Testgruppe (PIT) würde sich hier besser eignen. Damit
aber nicht der Eindruck entstehe, er sei gegen den papierlosen Ratsbetrieb, ziehe er
den Minderheitsantrag zurück. Der Sprecher des Büros, Balthasar Glättli (gp, ZH), wies
darauf hin, dass die Verwaltungsdelegation wohl auch die PIT beiziehen werde. Mit der
Annahme der Motion könne die Digitalisierung des Ratsbetriebs vorangetrieben
werden. Dies sah auch die Ratsmehrheit so, die die modifizierte Motion mit 130 zu 44
Stimmen bei 6 Enthaltungen annahm. 43 der ablehnenden Stimmen stammten aus der
SVP-Fraktion, begleitet von Albert Vitali (fdp, LU) von der FDP-Fraktion. 5

MOTION
DATUM: 03.12.2018
MARC BÜHLMANN

Erneut musste sich der Nationalrat mit der parlamentarischen Initiative Berberat (sp,
NE) befassen, weil sich der Ständerat noch einmal für Folge geben entschieden hatte,
obwohl die grosse Kammer in der Sommersession entschieden hatte, nicht auf die
Vorlage einzutreten. In der Zwischenzeit hatte sich die SPK-NR mit 12 zu 11 Stimmen ein
weiteres Mal gegen die Vorlage für ein transparentes Lobbying ausgesprochen. 
Allerdings mochte der Nationalrat – nota bene nach den eidgenössischen Wahlen in
neuer Besetzung – diese Empfehlung überraschend deutlich nicht befolgen. Mit 107 zu
66 Stimmen bei 4 Enthaltungen folgte der geschlossene rot-grün-grünliberale Block,
unterstützt von jeweils fast der Hälfte der FDP- und der Mitte-Fraktion sowie 8
Mitgliedern der SVP-Fraktion der Kommissionsminderheit. Nur ein halbes Jahr seit der
ursprünglichen Ablehnung (damals mit 103 zu 72 Stimmen) hatte sich der Wind in der
grossen Kammer also stark gedreht. 
In der Debatte wurde betont, dass es sich beim vorliegenden Vorschlag um eine
Minimallösung handle, es sei ein «kleiner Schritt in die richtige Richtung», wie sich
Minderheitensprecher Matthias Jauslin (fdp, AG) ausdrückte. Es gehe jetzt und hier für
das neue Parlament darum, zu zeigen, ob mehr Transparenz als Wahlversprechen
ehrlich gemeint gewesen sei, so der Aargauer Freisinnige weiter. Für die SP bestehe
Handlungsbedarf, fasste Nadine Masshardt (sp, BE) die Position ihrer Fraktion
zusammen. Lobbying gehöre zum System, brauche aber Transparenz, klare Regeln und
chancengleichen Zugang. Solche Regeln könnten aber nur geschaffen werden, wenn
man mal wenigstens auf die Vorlage eintrete, um sie dann noch zu verbessern. Balthasar
Glättli (gp, ZH) richtete sich an «jene, die zum ersten Mal in diesem Rund sitzen»: Wenn
man nicht wolle, dass das Geschäft weg vom Tisch sei, müsse man für Eintreten
votieren. Auf der Gegenseite argumentierte Ruth Humbel (cvp, AG) für die Mitte-
Fraktion, dass die Vorlage keinen Mehrwert bringe, sondern nur mehr Bürokratie und
«das beruhigende Gefühl, etwas getan zu haben». Lobbying werde zudem überbewertet
und es sei staatspolitisch zweifelhaft, dass Lobbyistinnen und Lobbyisten per
Parlamentsgesetz zum Teil des Parlamentsbetriebs gemacht würden. Tiana Angelina
Moser (glp, ZH) entgegnete, dass man zuerst einmal eintreten müsse und dann
debattieren könne, ob man hier ein Bürokratiemonster schaffe. Die GLP wolle einen
Schritt weiterkommen und beantrage deshalb Eintreten. Für die SVP, die den Antrag der
Mehrheit auf Nicht-Eintreten unterstützte, ergriff kein Mitglied das Wort. 6
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